
Wenn es

um Ihre Rente geht...

Auskunft.
Beratung. Hilfe.

...durch die Rentenberaterinnen
und Rentenberater der DGB-Region 
München für Versicherte bei der
Deutschen Rentenversicherung
(vormals BfA und LVA...)

Gültig von

September bis
Dezember 2009

www.dgb-muenchen.de

Wo gibt es die DGB-Rentenberatung?

DGB-Büro München:
Münchner Gewerkschaftshaus
Schwanthalerstraße  64
Raum A 3.04 (Haus A, 3. Stock)
(089) 5 17 00-1 05
Terminvereinbarung hilfreich!
DGB-Büro Freising:
Haus der Vereine, Zi. 303, 3. OG,
Major-Braun-Weg 12
(08161) 49 48 04
Terminvereinbarung hilfreich!

Wann findet die DGB-Rentenberatung statt?

Die Beraterinnen und Berater sind im zweiwö-
chigen Rhytmus in den beiden Büros München 
und Freising zu finden:
in München von 17:00 bis 19:00 Uhr
in Freising von 16:00 bis 18:00 Uhr

Was bringe ich mit:
•	 Personalausweis oder Reisepass
•	 Bankverbindung (BIC, IBAN)
•	 Anschrift Krankenkasse und 

Versicherungsnummer
•	 Identifikationsnummer für Steuer

Soweit vorhanden auch:
•	 Geburtsurkunde Kind(er)
•	 Rentenauskunft oder Rentenbescheid
•	 Anschrift der Zahlstelle und Aktenzeichen 

Betriebsrente
•	 Schwerbehindertenausweis

Antrag auf Erwerbsminderungsrente:
•	 Ärztl. Atteste, Entlassungsbefund Kur, 

Krankenhaus

Bei Rentenantrag nach Arbeitslosigkeit 
oder Altersteilzeit:
•	 Bescheid Arbeitslosigkeit oder 

Altersteilzeitvertrag

Bei Antrag auf Hinterbliebenenrente:
•	 Sterbeurkunde

Falls im Versicherungsverlauf die Pflicht-
beiträge für Berufsausbildung nicht als 
solche ausgewiesen sind:
•	 Abschlusszeugnisse, Gesellenbrief, 

Studienbuch

Die notwendigen Anträge und Formulare halten 
die Beraterinnen und Berater selbstverständlich 
für Sie bereit.

17. Sept. 09
01. Okt. 09
15. Okt. 09
29. Okt. 09

12. Nov. 09
26. Nov. 09
10. Dez. 09

Im Haus der AOK Erding:
Friedrichstr. 26
(08122) 9 87-2 01 (Fr. Penninger)
Terminvereinbarung notwendig!

Der Berater in Erding ist i.d.R. einmal im 
Monat zu erreichen von 17:30 bis 20:00 Uhr.

10. Sept. 09
22. Okt. 09

26. Nov. 09
17. Dez. 09



Beratung bei Rentenfragen.
Das machen wir!

Bei jeder Rentenart muss der Ver-
sicherte einen Antrag auf Renten-
leistung stellen. Die Beantragung 
kann bei Versichertenältesten der 
Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) in den Räumen des Münch-

ner Gewerkschaftshauses - Schwanthalerstr. 64, 
am Viktualienmarkt 8 oder in der Thomas-Dehler-
Straße 3 in München erfolgen bzw. bei einer Be-
hörde wie dem Versicherungsamt der Stadt Mün-
chen (im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstr. 11 / 
II. Stock). Dies gilt für die Regelaltersrente wegen 
Erreichung des Rentenalters, für Berufs- oder Er-
werbsunfähigkeitsrente, für Hinterbliebenen- oder 
Waisenrente, für alle sonstigen Rentenarten.
Renten müssen immer beantragt werden.

Versichertenberater bei der Deutschen 
Rentenversicherung (BfA und LVA …)

Um eine ortsnahe Verbindung des Versiche-
rungsträgers mit den bei ihm Versicherten und 
Leistungsberechtigten herzustellen, wurde bei der 
Deutschen Rentenversicherung die Einrichtung 
der Versichertenberater geschaffen. Versicher-
tenberater sind Vertrauensleute der Versicherten. 
Sie sind den Versicherten auch bei der Ausferti-
gung von Rentenanträgen oder bei der Erstellung 
des Versicherungsverlaufes behilflich.
Die Versichertenberater sind Mitglieder von Ge-
werkschaften, die im DGB zusammengeschlos-
sen sind. Sie wurden bei den letzten Sozialwahlen 
in diese Funktion gewählt. Das nötige Fachwissen 
erhalten sie auf Seminaren der Deutschen Ren-
tenversicherung und bei speziellen Schulungen 
des DGB.

Wer wird beraten?

Alle, die zuletzt ihre Renten-
beiträge an die Deutsche Ren-
tenversicherung DRV (BfA und 
LVA ...) entrichtet haben, kön-
nen die Versichertenberate-
rInnen in Anspruch nehmen. 

In welchen Fällen wird beraten?

Versichertenberater geben 
Auskunft über alle Fragen zur 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung, helfen beim Erstellen 
eines Versicherungsverlaufes 
und bei der Vervollständigung 

der persönlichen Versicherungsunterlagen. 
Sie nehmen alle Rentenanträge auf und er-
ledigen alle damit zusammenhängenden For-
malitäten.

Datenschutz! 

Selbstverständlich unterliegen 
die Versichertenberaterinnen 
und -berater dem Sozialge-
heimnis, der Schweigepflicht 
und dem Datengeheimnis. Sie 
dürfen Angaben über persön-

liche und sachliche Verhältnisse von Betrof-
fenen Dritten gegenüber nicht offenbaren.

Was kostet die Beratung?

Diese Hilfe und Beratung ist kostenfrei.

Das sollten Sie beachten:

Ordnen Sie rechtzeitig Ihre Versi-
cherungsunterlagen und bemühen 
Sie sich um einen vollständigen 
Überblick über Ihren Versiche-
rungsverlauf. 
Je früher, desto besser! 

Stellen Sie frühzeitig, d.h. 3 Monate vor dem 
Rentenbeginn, Ihren Rentenantrag!
Bemühen Sie sich rechtzeitig um einen Bera-
tungstermin und halten Sie diesen bitte auch ein 
oder sagen Sie ihn ab.
Bringen Sie zu dem Beratungstermin alle Ihre 
Unterlagen mit.

Bilden. Das Bildungsprogramm des DGB-Bil-
dungswerks München ist eines der führenden 
auf dem Münchner Bildungsmarkt.

Beraten. Die DGB-Region München bietet – 
teilweise in Kooperation mit anderen leistungs-
starken Trägern - branchenübergreifende Bera-
tung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bei Fragen zu Schulden, Ausbildung und Rente 
kostenfrei an.

Bewegen. Wir sind die politische Stimme der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Region München. Unser Ziel ist es Ihre Interes-
sen in der Öffentlichkeit und den Gremien der 
Selbstverwaltung professionell durchzusetzen.

Mehr Infos: www.dgb-muenchen.de


